
 

 
 

Auf einen Blick 
 

Unterschiede der zwei Forderungsausfallversicherungsarten 
 
   

 
 

ProfiPolice WKV plus 
 

 
 

ProfiPolice WKV kompakt 
 

 
Zielgruppe 

 

 
Unternehmen mit einem beitragsrelevanten 
Umsatz  
bis zu 5 Mio. EUR 
(Unternehmen mit höherem beitragsrelevanten Umsatz: 
Direktionsanfrage) 

 

 
Unternehmen mit einem beitragsrelevanten 
Umsatz bis zu Mio. 1 EUR 

 
Versicherungsgegenstand 

 

 
Versichert sind unbestrittene Forderungen inkl. 
Mwst. gegen In- und Auslandskunden mit 
Zahlungsziel bis zu 6 Monaten 
 

 
Versichert sind unbestrittene Forderungen inkl. 
Mwst. gegen Inlandskunden mit Zahlungsziel bis 
zu 6 Monaten 

 
Selbstbeteiligung 

 

 
30% pro versichertem Gesamtausfall,  
mindestens 1.000 EUR  
 
oder 
  

• 20% pro versichertem Gesamtausfall,  
mindestens 500 EUR (Zuschlag 20%) 

     oder 

• 30% pro versichertem Gesamtausfall, 
     mindestens 2.500 EUR (Abschlag 10%) 
 

 
30% pro versichertem Gesamtausfall,  
mindestens 500 EUR  
 

 
Jahreshöchstentschädigung 

 

 
Das 30-fache des Jahresnettobeitrages für die 
Grunddeckung einschl. Zu- und Abschläge 
aufgrund individueller Vereinbarungen 
 
 oder 
 

• Erhöhung auf das 40-fache (Zuschlag 15%) 
     oder 

• Reduzierung auf das 20-fache (Abschlag 5%) 
 

 
10% der gewählten Umsatzstufe, 
jedoch mindestens 40.000 EUR 
 



 

 
Fabrikationsrisiko 

 

 
Ausschluss des Fabrikationsrisikos  
(Abschlag 3%) 
 

 
Ausschluss ist nicht möglich 

 
Nichtzahlungstatbestand 

 

 
Ausschluss des Nichtzahlungstatbestandes 
(Abschlag 20%) 
 

 
Ausschluss ist nicht möglich 

 
Beitrag 

 

 
Branchen- und Umsatzabhängig 
(Mindestbeitrag netto 1.900 EUR p.a.) 
 

 
Abhängig von der Umsatzstufe in 5 festgelegten 
Beitragshöhen 

 
Prüfkriterien 

 

 

• Bei Gesamtforderungen bis 20.000 EUR 
pro Kunde (unbenannte Forderung) ist 
eine Entscheidung über Festsetzung 
einer Versicherungssumme beim 
Entscheidungsservice zu bestellen  

 
             oder 
 
             es kann nach einfachen Prüfungskriterien 
             ein Versicherungsschutz selbst hergestellt 
             werden. 
 

• Bei Gesamtforderungen von mehr als 
20.000 EUR pro Kunde (benannte 
Forderung) ist ein Antrag auf Festsetzung 
einer Versicherungssumme zu stellen. 

 

• Für Forderungen bis 7.500 EUR ist der 
Nachweis der Vorlage einer gültigen EC-
Karte oder Kreditkarte zur Erlangung des 
Versicherungsschutzes ausreichend. 

 

 
Bei Gesamtforderungen von mehr als 1.000 EUR 
pro Kunde ist ein Antrag auf Versicherungs- 
Schutz zu stellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 
Rechtsschutz 

 

 
Höchstentschädigung 
Die Entschädigung pro Risikokunden beträgt 
insgesamt maximal 50.000 EUR, unabhängig 
davon, in welchem Kalenderjahr die 
Versicherungsleistung erbracht wird. 
 
Die Höchstentschädigung beträgt max. 50.000 
EUR pro Jahr. 

 
Höchstentschädigung 
Die Entschädigung pro Risikokunden beträgt 
insgesamt maximal 20.000 EUR, unabhängig 
davon, in welchem Kalenderjahr die 
Versicherungsleistung erbracht wird. 
 
Die Höchstentschädigung beträgt max. 20.000 
EUR pro Jahr. 
   

 
Selbstbeteiligung 
30% pro Kunde, mindestens 300 EUR der 
erstattungsfähigen Kosten. 
 

 
Selbstbeteiligung 
30% pro Kunde, mindestens 150 EUR der 
erstattungsfähigen Kosten. 
 
 

 
Rückvergütung 

 

 
Beitragsrückvergütung in Stufen bis 25%, wenn 
im Vorjahr keine Leistungen in Anspruch 
genommen wurden und auf den aktuellen Beitrag 
kein Zuschlag wegen Schäden erhoben wurde. 
  

 
Beitragsrückvergütung von 10% bei 
entschädigungsfreiem Vertragsverlauf. 

 
Weitere Auskünfte 

 
 
Henry Heß 
Generalagentur der SIGNAL IDUNA 
info@agenturhess.de 
 
oder: 
 
SIGNAL IDUNA – Hauptverwaltung Hamburg 
Telefon: (040) 4124 -4217 Frau Hein 
                                -2281 Herr Seeländer 
                                
Telefax: (040) 4124- 2476 
 
Mail: karen.hein@signal-iduna.de 
         caspar.seelaender@signal-iduna.de 
 
 
 
 


